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für freiwillige Personenversicherungen der Bürger vom
4. Juni 1980 (GBl. I Nr. 17 S. 158)9 werden u. a. die Bedin
gungen für die Risikolebensversicherung und für die Un
fallversicherung von Mitfahrern in Kraftfahrzeugen als 
Anhalter bestätigt. Sie können ebenfalls in allen Dienst
stellen der Staatlichen Versicherung eingesehen werden 
und werden auf Wunsch ausgehändigt.

*

Zur Unterstützung der kulturpolitischen Wirksamkeit der 
bisher rund 350 Filmklubs in der DDR wurde die АО über 
die Aufgaben, die rechtliche Stellung und die Finanzierung 
von Filmklubs vom 26. Februar 1980 (GBl. I Nr. 12 S. 104)
erlassen. Diese Klubs sind Formen der kollektiven gesell
schaftlichen Tätigkeit von Bürgern. Träger von Filmklubs 
können gesellschaftliche Organisationen, Kombinate, Be
triebe, Genossenschaften und Einrichtungen sowie staat
liche und wirtschaftsleitende Organe sein. Ausgenommen 
von der Regelung sind Pionier- und Schülerfilmklubs. Die 
Träger von Filmklubs haben planmäßig die materiellen und 
finanziellen Voraussetzungen für die Arbeit der Klubs zu 
schaffen; sie tragen auch die Verantwortung für deren 
Tätigkeit. Die Filmklubs werden von ehrenamtlichen Klub
räten geleitet und arbeiten nach Jahresarbeits- und Finanz
plänen, die durch den jeweiligen Träger zu bestätigen sind. 
Alle Filmklubs sind bei den Räten der Bezirke, Abt. Kul
tur, registriert und beziehen auf dieser Grundlage für ihre 
Tätigkeit Filme von den Bezirksfilmdirektionen und vom 
Staatlichen Filmarchiv.

•

Jugendwerkhöfe dienen der Umerziehung von Jugend
lichen, deren Persönlichkeitsentwicklung gefährdet und 
auch bei staatlicher und gesellschaftlicher Unterstützung 
der Erziehungsberechtigten nicht gewährleistet ist. Im 
Rahmen der Erziehungsmaßnahmen im Jugendwerkhof 
erweist sich deshalb eine solide Berufsausbildung als ent
scheidende Grundlage für den weiteren Lebensweg der 
Jugendlichen. Diesem Ziel dient die АО über die Berufs
ausbildung Jugendlicher in Jugendwerkhöfen vom 5. Mai 
1980 (GBl. I Nr. 18 S. 167). Sie legt fest, daß die Jugend
lichen entsprechend den Rechtsvorschriften über die Be
rufsausbildung (DB zur VO über die Systematik der Aus

bildungsberufe vom 15. Mai 1980 [GBl.-Sdr. Nr. 1036]) eine 
Ausbildung in Ausbildungsberufen bzw. auf Teilgebieten 
von Ausbildungsberufen erhalten. Für den Abschluß, die 
Änderung und vorzeitige Auflösung von Lehrverträgen 
nehmen die Jugendwerkhöfe die Rechte und Pflichten der 
Betriebe im Lehrverhältnis wahr.

Die АО regelt im einzelnen alle Fragen, die mit der 
Begründung des Lehrverhältnisses, der Beendigung, Ände
rung oder vorzeitigen Auflösung des Lehrvertrages, dem 
Lehrlingsentgelt und der Prämiierung der Lehrlinge Zu
sammenhängen. Von Bedeutung ist dabei, daß das zustän
dige Organ der Jugendhilfe die gemäß § 142 AGB erforder
liche vorherige Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
zum Abschluß eines Lehrvertrages bei der Einweisung des 
Jugendlichen in den Jugendwerkhof einzuholen bzw. ge
mäß § 50 FGB zu ersetzen hat. Das gilt auch für die Ände
rung oder vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages.
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• Die in dieser Übersicht nicht erwähnte АО über die Entschädi
gung für Schöffen und Beteiligte am Gerichtsverfahren sowie 
für Mitglieder der Schiedskommissionen vom 6. Mai 1980 (GBl. I 
Nr. 16 S. 143) wird in einem der nächsten Hefte erläutert.
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Der Rat für staats- und rechtswissenschaftliche Forschung 
an der Akademie der Wissenschaften der DDR beschäftigte 
sich am 9. Mai 1980 mit dem Thema „Die Herausbildung 
und Entwicklung junger Nationalstaaten und Tendenzen 
ihrer Verfassungsentwicklung“.* Die Tagung vermittelte 
einen instruktiven Einblick in die Probleme der Staats
und Rechtsentwicklung, unter den spezifischen politischen, 
ökonomischen, sozialen und ethnischen Bedingungen die
ser Staaten und gab zugleich wesentliche Impulse für die 
wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet.

Das erste Referat zum Thema hielt Prof. Dr. H. G r a f ,  
Leiter des Lehrstuhls Staatsrecht junger Nationalstaaten 
an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der 
DDR. Er würdigte die nationale Befreiungsbewegung in 
Afrika und Asien und die Herausbildung und Entwicklung

junger Nationalstaaten als eines der bedeutendsten politi
schen Ereignisse unserer Zeit, das tiefgehende Verände
rungen in der gesellschaftlichen, politischen, staatlichen und 
rechtlichen Struktur der Welt bewirkte.

Ausführlich behandelte Graf die unterschiedlichen und 
komplizierten Entwicklungsbedingungen der jungen Na
tionalstaaten, die in erster Linie aus der Hinterlassenschaft 
des imperialistischen Kolonialsystems herrühren. Dazu zäh
len die feudale oder präfeudale bis in die Gentilordnung 
reichende Produktionsweise und die ihr adäquaten 
menschlichen Beziehungen, die Existenz streng getrennter 
ethnischer Gruppen bzw. Stämme, die eine Herausbildung 
von Nationen außerordentlich erschwert, sowie die z. T. 
weiterwirkende ökonomische und kulturelle Abhängigkeit 
von den ehemaligen Kolonialländern, Infolge der Polari
sierung der Klassenkräfte sowohl im Inneren der jungen 
Nationalstaaten als auch zwischen ihnen finden wir gegen
wärtig verschiedene Stadien der gesellschaftlichen und 
staatlichen Entwicklung sowie eine unterschiedliche innen- 
und außenpolitische Orientierung vor: In einem Teil der 
jungen Nationalstaaten wird eine kapitalistische Entwick
lungsrichtung beschritten bzw. haben sich schon kapi
talistische Produktionsverhältnisse herausgebildet; in an
deren Staaten gewinnt die Politik des kompromißlosen 
Kampfes gegen Imperialismus und Neokolonialismus, für 
nationale und ökonomische Unabhängigkeit Oberhand,


